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1. Gesellschaftliche Konsolidierung: Die Feuerbestattung in der 

Weimarer Republik 

 

Ein großes Problem der Feuerbestattungsbewegung blieb die in den 

einzelnen deutschen Teilstaaten uneinheitliche Rechtslage. Preußen 

und Bayern beispielsweise ließen erst 1911 und 1912 den Bau von 

Krematorien zu. Das preussische „Gesetz betreffend die 

Feuerbestattung vom 14. September 1911“ enthielt zur großen 

Enttäuschung der Feuerbestattungsanhänger einige restriktive 

Bestimmungen. Beispielsweise durften die Einäscherungsgebühren 

nicht günstiger als eine Erdbestattung sein – eine Bestimmung, die 

dem ökonomischen Grundgedanken der Feuerbestattung völlig 

zuwider lief und die Einäscherung für ärmere 

Bevölkerungsschichten erschwerte. Außerdem mussten Beschlüsse 

für einen Krematoriumsbau in den einzelnen Kommunen mit einer 

Zwei-Drittel-Mehrheit gefasst werden. Auch war der Betrieb der 

Krematorien nur Anstalten des öffentlichen Rechts gestattet –den 

Vereinen als eigentlichem Träger des Feuerbestattungsgedankens 

blieb er aber untersagt. Die seltsamste unter den Vorschriften betraf 

den amtsärztlichen Nachweis der „Jungfräulichkeit“ bei ledigen 

weiblichen Verstorbenen, der in den Ausführungsbestimmungen des 

Gesetzes enthalten war. Offensichtlich meinte man, diese 

Bestimmung aus kriminalistischen Gründen vorsichtshalber einfügen 

zu müssen. Vertreterinnen der Frauenbewegung protestierten gegen 

diese diskriminierende Vorschrift und forderten in einer Resolution 

deren Aufhebung.1  
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Nach Preußen folgte am 28. Dezember 1912 mit Bayern ein weiterer 

wichtiger Staat, der die Feuerbestattung – hier durch oberpolizeiliche 

Verordnung – mit ähnlich strengen Auflagen genehmigte. Es sollte 

nach dem Ersten Weltkrieg zu einem wichtigen Ziel der 

Feuerbestattungsbewegung werden, eine reichseinheitliche Regelung 

zu erreichen, um die teilweise restriktiven Bestimmungen in den 

einzelnen deutschen Teilstaaten wieder aufzuheben.2  

 

Über die quantitative Ausbreitung der Feuerbestattungsbewegung 

kurz vor dem Ersten Weltkrieg berichtet Theodor Weinisch in seiner 

Studie „Die Feuerbestattung im Lichte der Statistik“. Demnach 

bestanden Ende  1910 insgesamt 170 selbstständige Vereine (nebst 

69 Ortsgruppen und Zweigvereinen) mit einer Mitgliederzahl von 

insgesamt rund 72 000 Personen. Die mitgliederstärksten Vereine 

waren in Berlin (rund 5 270 Mitglieder), Nürnberg (4 320) und 

München (3 520) ansässig – in diesen drei Städten in Preußen bzw. 

Bayern stand ja die gesetzliche Regelung der Feuerbestattung 

damals erst noch bevor. Während in Preußen die Zahl der 

Krematorien nach Verabschiedung des Feuerbestattungsgesetzes 

rasch anstieg (zwischen 1913 und 1926 von 8 auf 28 Krematorien), 

blieb ihre Zahl im katholischen Bayern auf Grund des nach wie vor 

gültigen päpstlichen Verdikts auch weiterhin gering (1913 = 2, 1926 

= 5 Krematorien).3 

 

Im Übrigen waren immer mehr Krematorien in kommunalen Besitz 

übergegangen. Dennoch litten die Feuerbestattungsvereine nicht 

unter Aufgabenmangel, denn sie übernahmen nun für ihre Mitglieder 

vermehrt all jene Formalitäten, die bei einem Todesfall nötig waren 

(beispielsweise die Aufbewahrung entsprechender Verfügungen, 

Eisenbahntransport von Verstorbenen zu einem auswärtigen 

Krematorium).4 

 

Allgemein hält Weinisch fest: „Nach der gesetzlichen Zulassung der 

Feuerbestattung in den größeren deutschen Bundesstaaten begann 



 

eine neue Aera in der Geschichte der Feuerbestattungsbewegung 

Deutschlands. Hinderte bisher die durch den oft weiten Transport 

einer Leiche entstehende Kostspieligkeit der Feuerbestattung die 

breite Masse, sich der neuen Bestattungsart anzuschließen, so trat 

nunmehr infolge der Errichtung neuer Einäscherungsstätten in vielen 

Großstädten Preußens und Bayerns ein Wandel ein. In immer 

größeren Scharen strömen hauptsächlich die Bewohner der 

Großstädte den Feuerbestattungsvereinen zu.“ Auch eine Übersicht 

zur Feuerbestattungsliteratur, die 1913 veröffentlicht wurde, belegt 

das große gesellschaftliche Interesse an dem Thema. Der 

Darmstädter Mediziner Karl Heil, der das Werk herausgab, 

verzeichnete – mit Nachträgen – exakt 1176 einzelne Titel.5 

 

Nach dem Ersten Weltkrieg nahm die Feuerbestattung auch 

quantitativ einen enormen Aufschwung. Hatte es im Jahr 1900 

insgesamt lediglich 639 Einäscherungen im Deutschen Reich 

gegeben und lag deren Zahl 1914 bei 11 140, so wurden 1926 bereits 

40 050 Verstorbene eingeäschert (wobei zusätzlich die im Vergleich 

zur Vorkriegszeit durch kriegsbedingte Gebietsabtretungen 

verringerte Größe und Bevölkerungszahl des Deutschen Reiches zu 

berücksichtigen ist). Die Krematoriumsdichte verdreifachte sich 

zwischen 1910 und 1926 auf dann 75 Krematorien.6 

 

Ein Blick ins Ausland zeigt, dass Deutschland auch im Vergleich zu 

bevölkerungsmäßig vergleichbaren oder gar erheblich größeren 

Industriestaaten wie Großbritannien und den USA eine 

Spitzenstellung einnahm. In Großbritannien gab es im Jahr 1911 

insgesamt 1 023 Einäscherungen, im Jahr 1925 2 700. In den USA 

lagen die Zahlen – bei einer allerdings erheblich größeren 

Bevölkerung – für die genannten Jahre bei 6 184 und 11 679. 

Ähnlich stark wie in Deutschland zeigte sich – relativ gesehen - die 

Feuerbestattung in der Schweiz, während Österreich mit seiner 

überwiegend katholischen Bevölkerung niedrigere Zahlen aufwies. 

Gleichwohl gab es in allen genannten Staaten eine mehr oder 



 

weniger stark steigende Tendenz – wie auch in den Niederlanden, in  

Norwegen, Dänemark, Schweden.7  

 

Von besonderem Interesse ist natürlich der Anteil der 

Feuerbestattung an den Sterbefällen insgesamt. Im Jahr 1900 kamen 

auf 1 000 Sterbefälle lediglich 0,5 Feuerbestattungen, 1913 bereits 

10,1 Feuerbestattungen und 1925 48,5 Feuerbestattungen. Mit 

anderen Worten: Mitte der 1920er Jahre lag der Anteil der 

Feuerbestattungen an allen Sterbefällen im Deutschen Reich bei 

knapp 5%.8  

 

Allerdings ist dies ein reichsweiter Durchschnittswert. Dabei muss 

man berücksichtigen, dass die Feuerbestattung vor allem ein 

städtisches Phänomen war und zudem in katholischen Regionen aus 

dem bekannten Grund kaum verbreitet. So zeigen beispielsweise 

protestantisch geprägte Großstädte weit höhere Anteile: In Bremen 

stieg der Anteil der Feuerbestattungen zwischen 1910 und 1924 von 

10,4 auf 27,4%, in Dresden zwischen 1911 und 1923 von 2,7 auf 

31,8% (die unterschiedlichen Erstdaten hängen mit der 

Inbetriebnahme des örtlichen Krematoriums zusammen). Hohe 

Anteile erzielten 1923 unter anderem auch Coburg (51,3%), 

Braunschweig (34,1%) und Halle/Saale (17,5%).9 

 

Wurde die Feuerbestattung gar, wie in Jena, kommunalpolitisch 

besonders gefördert, so entwickelte sie sich zur eindeutig 

vorherrschenden Bestattungsart. Wie überall, hatte es auch in Jena in 

den ersten Betriebsjahren des 1898 eröffneten Krematoriums eine 

schwache Nutzung gegeben – 1899 beispielsweise nur 46 

Einäscherungen. Schon 1910 aber übertraf die Zahl der 

Einäscherungen erstmals die der Erdbestattungen. In den zwanziger  

Jahren dann wurde die Feuerbestattung in Jena aufgrund der mit der 

kommunalpolitischen Förderung verbundenen Preispolitik zur 

häufigsten Bestattungsart – in einzelnen Jahren waren Anteile von 

80-90% an den Gesamtbestattungen keine Seltenheit.10 



 

 

Obwohl also die Feuerbestattung in den 1920er Jahren den Rang 

einer exklusiven Angelegenheit verloren und sich gesellschaftlich 

konsolidiert hatte, war sie keineswegs allgemein verbreitet. Neben 

den erwähnten regionalen Schwankungen war beispielsweise 

geschlechtsspezifische Struktur ungleichgewichtig: Der Anteil der 

Männer überwog bei weitem. Die konfessionelle Streuung wundert 

weniger: In der Regel waren mehr als drei Viertel aller 

Eingeäscherten protestantisch. Erstaunlicherweise sind an vielen 

Krematorien jüdische Verstorbene relativ stark vertreten, obwohl das 

orthodoxe Judentum die Feuerbestattung verwarf.11 

 

Aufschlussreich ist aber vor allem die soziale Zusammensetzung der 

Eingeäscherten. Es zeigte sich, dass ein großer Teil der 

Eingeäscherten nach wie vor aus jenem bürgerlichen Mittelstand 

stammte, der schon im späten 19. Jahrhundert dominant war: 

Kaufleute und andere Gewerbetreibende, Beamte, freie 

wissenschaftliche und künstlerische Berufe. Gleichwohl stieg der 

Anteil der Arbeiter in der Zeit der Weimarer Republik deutlich an. 

Im Leipziger Krematorium etwa lag er in der Zeitspanne von 1924-

1926 bereits bei 45,2% (1919-1923: 13,7%). Dies war nicht zuletzt 

der Aktivitäten jener Feuerbestattungskassen zuzuschreiben, die sich 

in besonderem Maße der Arbeiterbewegung verbunden fühlten und 

sich für eine kostengünstige Bestattung einsetzten – was vor allem in 

Zeiten von Wirtschaftskrise und Inflation um 1923 eine wichtige 

Rolle spielte.12 

 

Unter diesen Vorzeichen fasste Weinisch Ende der 1920er Jahre den 

Wandel der sozialen Struktur bei den Eingeäscherten wie folgt 

zusammen: „Die Darstellung der Berufsverhältnisse der 

Eingeäscherten hat ergeben …, daß die Institution der 

Feuerbestattung besondern von derjenigen sozialen Schicht 

bevorzugt wird, die gewöhnlich mit dem Begriff des städtischen 

Mittelstandes zusammengefasst wird. Neuerdings ist in den 



 

Großstädten auch die breite Masse der industriellen 

Arbeiterbevölkerung zur neuen Bestattungsart in größerem Umfang 

übergegangen.“13  

 

 

 

2. Feuerbestattung und Arbeiterbewegung: Der 

Volksfeuerbestattungs-Verein Halle (Saale) und andere Beispiele 

 

Nicht zuletzt war es – neben gezielter kommunaler Gebührenpolitik 

– die organisatorische Verbindung von Feuerbestattung und 

Arbeiterbewegung, die den Krematorien nach dem Ersten Weltkrieg 

Zulauf aus den unteren Sozialschichten verschaffte. Bestattungen 

waren für die breite Masse gerade in den wirtschaftlichen 

Krisenzeiten der Weimarer Republik ein erheblicher Kostenfaktor. 

Die Verbindungen von Feuerbestattung und Arbeiterbewegung 

führten dazu, dass die Nutzung der Krematorien nicht mehr das 

Privileg einer aufgeklärten bürgerlichen Elite blieb. 

 

Die größten unter diesen neuen Organisationen, die auf eine  

Popularisierung der Feuerbestattung in den Arbeiterschichten 

zielten, waren der bereits erwähnte, aus der Berliner freireligiösen 

Bewegung heraus gegründete „Sparverein für Freidenker zur 

Ausführung der Feuerbestattung“ sowie der „Volks-Feuerbestattung 

V.V.a.G“ (V.V.a.G. = “Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit“; 

ursprünglich hieß er „Volks-Feuerbestattungsverein Groß-Berlin 

V.V.a.G“). Sie bildeten Feuerbestattungskassen und zählten in ihren 

Glanzzeiten jeweils mehrere hunderttausend Mitglieder.14  

 

Aus dem Aufschwung dieser Kassen resultierten auch strukturelle 

Veränderungen innerhalb der Feuerbestattungsbewegung. Herbert 

Weinisch schreibt über die Zeit nach dem Ersten Weltkrieg: „In der 

Organisation des Vereinswesens selbst haben sich vielfach … 

grundlegende Neuerungen vollzogen. Während in der Vorkriegszeit 



 

die Vereine für Feuerbestattung in den einzelnen Städten 

vollkommen selbständig waren und allenfalls noch in ihrem Bezirk 

einige Zweigvereine und Ortsgruppen bildeten, macht sich heute 

eine Konzentrationsbewegung bemerkbar, wobei einige zentral 

gelegene Hauptvereine darnach trachten, mittels zahlreicher 

Geschäftsstellen in allen größeren Städten des Reiches und durch 

eifrige Propagandatätigkeit immer wieder neue Gebiete der 

Feuerbestattung zu erschließen.“15 

 

Im übrigen zeigen die genannten Vereine, wie eng sozialpolitische 

Fragen mit der Feuerbestattungsidee verknüpft werden konnten. In 

einer Festschrift der Berliner Volks-Feuerbestattung hieß es: „Was 

1913 geschaffen wurde, war schließlich – das ist ein entscheidender 

Faktor – nicht irgendein Versicherungsverein. Er hatte wohl die 

Rechtsform, aber er wurzelte klar und eindeutig in einer Idee, in 

einem Programm, das ihm den Namen gab: Volks-

Feuerbestattungsverein Groß-Berlin. Sein Ziel war die Förderung 

der Feuerbestattung; seine besondere Aufgabe erblickte er darin, sie 

allen, auch den sozial schwachen, wirtschaftlich benachteiligen 

Bevölkerungskreisen zu ermöglichen.“16 

 

Die Initiatoren kamen aus Reihen der Berliner 

Gewerkschaftsbewegung. Im Hintergrund stand das im Jahr 1911 

erlassene preußische Feuerbestattungsgesetz, dass ja aufgrund seiner 

restriktiven Gebührenvorschriften nicht gerade dazu beitrug, 

breiteren Kreisen die Nutzung der Krematorien zu ermöglichen. Hier 

sollte eine auf gegenseitige Hilfe basierende Organisation Abhilfe 

schaffen. Am 19. Januar 1913 fand die Gründungsversammlung 

statt. In der Festschrift heißt es über die sozialen Intentionen und 

konkreten Ziele: „Der  soziale Charakter des Vereins war in seiner 

Geburtsstunde vorgezeichnet: sein Zweck und seine Aufgabe sollte 

darin bestehen, für die minderbemittelten Bevölkerungsschichten die 

dereinst anfallenden Kosten ‚für die Durchführung ihrer 

Feuerbestattung schon bei Lebzeiten gegen Zahlung äußerst geringer 



 

Beiträge sicherzustellen’. Die ‚Sachleistungen’ sollten sich auf die 

Beschaffung der amtlichen Atteste, des Sarges, auf die Überführung 

zum Krematorium, die Einäscherung und auf die Beisetzung der 

Urne beziehen. … Mit Hilfe der zu schaffenden 

Vereinseinrichtungen wollte man allen Mitgliedern eine würdige und 

pietätvolle Einäscherung gewährleisten.“17  

 

Gegen monatliche Beiträge von zunächst 20 bis 65 Pfennig gewährte 

der Verein nach mindestens einjähriger Mitgliedschaft eine 

kostenlose Feuerbestattung. Allerdings errichtete die staatliche 

Obrigkeit nicht unerhebliche Hürden: Auf Druck des Kaiserlichen 

Reichsaufsichtsamtes für Privatversicherungen musste sich der 

Verein, der ursprünglich als „gegenseitige Hilfe für den besonderen 

Zweck“ gegründet worden war, als „Versicherungsverein auf 

Gegenseitigkeit“ (V.V.a.G.) gerichtlich eintragen lassen. Außerdem 

verlangte der Staat eine Erhöhung der Beiträge und die Stellung des 

Vereins unter Reichsaufsicht. Immerhin blieb auch mit der neuen 

Rechtsform der Grundgedanke der genossenschaftlichen Selbsthilfe 

gewahrt.18 

 

Zu Beginn wurden nur freigewerkschaftliche Mitglieder 

aufgenommen. Zahlstellen in allen Berliner Stadtbezirken, die meist 

in gewerkschaftsnahen Gastwirtschaften eingerichtet wurden, 

dienten der Kontaktpflege. Bereits wenige Monate nach der 

Gründungsversammlung zählte die „Volks-Feuerbestattung“ über 1 

000 Mitglieder. Die eigentliche Bestattung erfolgte zunächst über 

gewerkschaftsnahe Bestattungsunternehmer. Berlin verfügte im 

Gründungsjahr der „Volks-Feuerbestattung“ über die beiden 

Krematorien Gerichtstraße (Wedding, eröffnet 1912) und 

Baumschulenweg (Treptow, 1913). Ein drittes Berliner 

Krematorium entstand nach dem Ersten Weltkrieg unter finanzieller 

Mitwirkung des Volks-Feuerbestattungsvereines 1922 in 

Wilmersdorf.19 

 



 

Im Jahr 1918, als die die erste Ausgabe der Vereinszeitschrift „Die 

Volks-Feuerbestattung“ erschien, zählte der Verein rund 3 000 

Mitglieder. Angesichts der sozialen und wirtschaftlichen Not der 

Nachkriegsjahre stieg die Mitgliederzahl in der Folgezeit rasch an: 

1920 auf 49 543, 1921 auf 89 895 und 1922 auf 153 628 Mitglieder. 

Ab 1921 wurden die Bestattungen in Eigenregie im Sinne eines 

gemeinwirtschaftlichen Unternehmens durchgeführt. Ein eigener 

Fuhrpark wurde aufgebaut und mit Sägewerk und Schreinerei die 

Voraussetzungen für die Sargproduktion geschaffen.20 

 

Ein weiterer entscheidender Schritt in Richtung Expansion wurde 

1922 vollzogen, als man die Beschränkung auf Groß-Berlin aufgab 

und sich in „Volks-Feuerbestattungs-Verein V.V.a.G.“ umbenannte. 

Nun entstanden eigene Geschäftsstellen in allen deutschen 

Großstädten und anderen Krematoriumsorten. Dies zahlte sich rasch 

aus: Ende 1925 hatte der Verein rund 600 000 Mitglieder. Bereits 

drei Jahre zuvor hatte man in Berlin begonnen, eigene 

Urnenbereiche auf Friedhöfen anzulegen. Weitere neue Angebote 

bestanden in der Übernahme der Kosten für gesangsmäßige bzw. 

musikalische Untermalung der Trauerfeier sowie die Mitwirkung 

eines Geistlichen oder weltlichen Trauerredners (Sprechers).21 

 

Auch in Halle (Saale) war eine Zweigstelle der Berliner „Volks-

Feuerbestattung“ gegründet worden, die sich in den 1920er Jahren 

jedoch selbstständig machte. In Zusammenarbeit mit dem Magistrat 

wurde eine gegenseitige Hilfe und Unterstützung im Todesfall 

zugesichert. Der Magistrat stellte zunächst Särge zur Verfügung und 

besorgte die Überführungen. Ab 1925 übernahm der Verein die 

vollständige Abwicklung der Bestattungen: Sargbeschaffung, 

Totenkleidung, Überführung und Trauerfeier mit Dekoration und 

musikalischer Untermalung, Grabstelle und Aschenbeisetzung.  

 

Wie die aus Berlin stammende Volks-Feuerbestattung betrieb auch 

der Verein in Halle eine Sargtischlerei und einen Fuhrbetrieb. Seine 



 

bis zu 32 000 Mitglieder  waren zum größten Teil Arbeiter, kleine 

Angestellte und Handwerker – viele kamen aus der 

Sozialdemokratie. Im Jahr 1931 kam es zu heftigen politischen 

Auseinandersetzungen zwischen der SPD, die den Vorstand des 

Volks-Feuerbestattungsvereins dominierte, und der KPD (über das 

jähe Ende dieses und der anderen Volks-Feuerbestattungsvereine 

nach 1933 wird noch zu berichten sein).22 

 

 

 

3. Monumentale Funktionalität: Zur Entwicklung der 

Krematoriumsarchitektur  

 

Die nach dem Ersten Weltkrieg deutlich wachsende Zahl der 

Einäscherungen forderte wiederum neue Krematoriumsbauten. 

Zwischen 1920 (53 Krematorien) und 1930 (102 Krematorien) kam es 

annähernd zu einer Verdoppelung der Anlagen. Damit lag Deutschland 

mit der Zahl seiner Krematorien international an der Spitze. Nun 

wurden auch ihre Feierhallen immer häufiger nicht nur bei 

Feuerbestattungen, sondern auch bei Beerdigungen genutzt.23  

 

Die Architektur dieser neuen Krematorien der 1920er Jahre zeigte 

monumentale Funktionalität (Hannover 1924, Breslau 1925), aber auch 

weiterhin sakrale Anklänge (Berlin-Wilmersdorf 1922). Selbst die 

ambitionierteren architektonischen Entwürfe waren nicht gerade 

avantgardistisch. Grundsätzlich blieben die technischen Räume 

weiterhin von den Feierhallen strikt getrennt.  

 

Dies gilt auch für Fritz Schumachers zweites Krematorium, das 

zwischen 1928 und 1933 auf dem Hamburg-Ohlsdorfer Friedhof 

errichtet wurde. In der Zeit nach dem Bau seiner Dresdener Anlage 

hatte sich der Architekt internationales Ansehen als Reformer erworben 

und wirkte als Oberbaudirektor in Hamburg. Das Hamburger 

Krematorium war erneut ein monumental-funktionaler Bau, der durch 



 

seinen Raumschmuck die gewünschte feierliche Atmosphäre erhielt. 

Auch hier wurde die Technik wieder symbolisch aufgeladen, ja 

gefühlsmäßig „beseelt“. Die nackte Konfrontation mit der Technik 

wollte man der Bevölkerung offensichtlich nicht zumuten. Fritz 

Schumacher selbst forderte in seinem „Handbuch der Feuerbestattung“ 

programmatisch die Trennung von Trauer und Technik. Immerhin hatte 

Schumacher ursprünglich daran gedacht, das Krematorium inmitten der 

Stadt bauen lassen, um den Trauernden den weiten Weg hinaus zum 

Ohlsdorfer Friedhof zu ersparen – konnte sich damit aber nicht 

durchsetzen.  

 

So blieb der Umgang mit dem Einäscherungstod gesellschaftlich 

zwiespältig. Auf der einen Seite überwand Schumachers monumentale 

Funktionalität die historistischen Entwürfe der frühen 

Krematoriumsbauten, die auf ihre Weise die Unsicherheit im Umgang 

mit der neuen Bestattungsart widerspiegelten. Andererseits wurde auch 

in Schumachers Reformarchitektur die technische Anlage als zu 

ummantelndes „Geheimnis“ behandelt - lediglich das Aussehen des 

Mantels änderte sich im Lauf der Zeit. Dieser nach wie vor ambivalente 

Umgang mit dem technisierten Tod, insbesondere die Ausgrenzung des 

Verbrennungsapparates, stand jedenfalls in eigentümlichem Gegensatz 

zur wachsenden gesellschaftlichen Akzeptanz der Feuerbestattung.24  

 

 

 

4. Instrument von Diktatur und Terror: Feuerbestattung und 
Krematorien im Nationalsozialismus 
 

Unter der nationalsozialistischen Diktatur wurde der aufgeklärt-

reformerische Ansatz der Feuerbestattung in sein Gegenteil verkehrt.  

Der Beginn der NS-Diktatur bedeutete für die 

Volksfeuerbestattungs-Vereine und ihre Idee der gegenseitigen 

Solidarität im Bestattungsfall das jähe Ende. Der Vorstand des 

hallischen Vereins wurde im Juli 1933 von den Nationalsozialisten 



 

aufgelöst und sein Vermögen eingezogen. Offiziell endete die 

Existenz des Vereines am 12. Dezember 1934.  

 

Auch die in Berlin gegründete „Volks-Feuerbestattung“ und der 

freidenkerische „Sparverein“ (ab 1930: Deutscher Freidenker-

Verband) wurden  mit ihren bedeutenden finanziellen Rücklagen 

1933 von den Nationalsozialisten aufgesogen. Ab 1934 wurde der 

autokratisch aufgebaute, vom Führerprinzip bestimmte 

„Großdeutsche Verband“ zur einzigen Feuerbestattungsorganisation. 

Laut Satzung musste die Führung des Großdeutschen Verbandesvom 

„Beauftragten des Führers zur Überwachung der geistigen und 

weltanschaulichen Erziehung der NSDAP“, Alfred Rosenberg, 

gebilligt worden sein. Die demokratisch-solidarische Grundidee der 

proletarisch-freidenkerischen Vereine wurde damit geradezu 

pervertiert. Von der nationalsozialistischen Organisation aufgesogen 

wurde auch der 1886 gegründete Dachverband der bürgerlichen 

Feuerbestattungsvereine – wenngleich sich einzelne Repräsentanten 

dieses Verbandes schon im Vorwege den Nationalsozialisten 

gegenüber durchaus anpassungswillig gezeigt hatten.25 

 

Walther G. Oschilewski schreibt über die Einstellung der 

Nationalsozialisten zur Feuerbestattung: „Der wahre Sinngehalt der 

Feuerbestattung wurde aber durch den Nazismus in gröblicher Weise 

verletzt; sein durchaus humanitärer Grundgedanke ‚aufgenordet’, 

indem man die Einäscherung im Sinne des Rassenwahns zu einer 

spezifisch altgermanischen Sitte stempelte. Auf der anderen Seite 

wurde jede demokratische Regung ausgerottet.“26 

 

Wie vehement der aufgeklärt-reformerische Ansatz der 

Feuerbestattung zerstört wurde und wie die Nationalsozialisten die 

Feuerbestattung als ideologisches Kampfinstrument zu nutzen 

gedachten, zeigt folgender, am 5. September 1933 auf der Tagung 

des „Großdeutschen Verbandes“ gesprochener Satz des NS-

Bevollmächtigten für das Feuerbestattungswesen, Heinz Zeiß: „Die 



 

Feuerbestattungsvereine müssen die SA der deutschen 

Feuerbestattung sein.“27 

 

Das am 1. Juli 1934 in Kraft getretene Reichsgesetz über die 

Feuerbestattung brachte keine grundlegenden Verbesserungen 

gegenüber den zuvor gültigen Gesetzen der einzelnen deutschen 

Teilstaaten. Immerhin stellte es die Feuer- mit der Erdbestattung 

gleich und vereinheitlichte die Bestimmungen. Um bestimmte 

rechtspflegerische Maßnahmen zu wahren, wurden gegenüber der 

Erdbestattung einige zusätzliche Maßnahmen gefordert. Demnach 

konnte eine Feuerbestattung, die im Übrigen in erster Linie vom 

Willen des Verstorbenen abhing (gegebenenfalls dem der nächsten 

Angehörigen), nur erfolgen, wenn eine schriftliche Genehmigung 

der Polizeibehörde vorlag. Diese beruhte auf der amtlichen 

Sterbeurkunde, einer amtlichen Bestätigung des natürlichen Todes 

sowie der polizeilichen Bescheinigung, dass keine Straftat vermutet 

wurde. Die Einäscherung selbst durfte nur in behördlich 

genehmigten Anlagen erfolgen. In jeder Verbrennungskammer 

durfte nur jeweils ein Leichnam eingeäschert werden, und zwar nicht 

durch unmittelbare Zuführung von Brennstoffen, sondern durch 

Zuführung von Heißluft. Prinzipiell sollte die Asche rein und 

vollständig gesammelt werden – was in der Praxis jedoch auf 

Probleme stieß. Die Asche durfte nicht an die Angehörigen 

ausgehändigt werden, sondern musste auf einem Friedhofsgrab oder 

einer Urnenbeisetzungsanlage bestattet werden. Das 

Feuerbestattungsgesetz von 1934 blieb auch nach dem Zweiten 

Weltkrieg und dem Ende der nationalsozialistischen Diktatur in 

wesentlichen Teilen maßgeblich.28 

 

Seinen barbarisch-zynischen Höhepunkt fand der 

nationalsozialistische Umgang mit der Feuerbestattung in den 

Krematorien der Konzentrations- und Vernichtungslager. Die 

technische Weiterentwicklung der Verbrennungsöfen, insbesondere 

ihrer Kapazität, ließ die Nationalsozialisten darauf hoffen, die 



 

Spuren ihrer millionenfachen Verbrechen systematisch beseitigen zu 

können. Die seit Beginn der modernen Feuerbestattung 

vorherrschende Tabuisierung des technischen Traktes machte es 

ihnen leicht, auf diese „heimliche“ Weise die Spuren ihrer 

Verbrechen zu beseitigen.  

 

Das Lagerleben, die unmenschlichen Arbeitsbedingungen und der 

im Lager herrschende Terror, aber auch die den äußeren 

Bedingungen geschuldeten Krankheiten und Epidemien ließen schon 

vor Beginn der systematischen Massenvernichtungen viele Häftlinge 

sterben. Zunächst waren für die in den Konzentrationslagern ums 

Leben gekommenen bzw. ermordeten Häftlinge noch Massengräber 

ausgeworfen worden. Um alle Spuren zu beseitigen, wurden die 

Leichen später wieder ausgegraben und verbrannt. Da jedoch die 

Verbrennungen im offenen Feuer durch Geruchsentwicklung und 

Feuerschein weithin wahrnehmbar waren, bot hier die 

Krematoriumstechnologie eine technisch ideale Lösung. Sie fügte 

sich auch viel besser als die offenen Scheiterhaufen in jenes System 

funktionaler Rationalität ein, das die Konzentrations- und 

Vernichtungslager darstellten und das von Wolfgang Sofsky in 

seinem Buch „Die Ordnung des Terrors“ beschrieben wurde.29  

 

Rasch wurden die einzelnen Konzentrations- bzw. 

Vernichtungslager mit Einäscherungsanlagen ausgerüstet. Dachau 

erhielt Ende 1939 ein mobiles Krematorium, in Buchenwald wurde 

im Januar 1940 eine Einäscherungsanlage installiert. Weitere 

Krematorien gab es unter anderem in Neuengamme (ab 1942, ein 

zweites war bei Kriegsende im Bau), im Frauenlager Ravensbrück 

und in Majdanek. In Sachsenhausen lag das Krematorium neben der 

Erschießungsanlage – Tötung und Vernichtung waren also 

aneinander gekoppelt. Zum Symbol der nationalsozialistischen 

Vernichtungsmaschinerie aber wurde Auschwitz/Birkenau als 

größter Lagerkomplex. Die Technologie der Krematorien wurde hier 

– wie auch in Buchenwald und Dachau – von der Erfurter Firma J. 



 

A. Topf und Söhne geliefert, die zuvor zivile Krematorien bestückt 

hatte. Bei einigen der neu errichteten Krematorien wurden die der 

Tötung dienenden Gaskammern von Anfang mit eingeplant.30 

 

So wurden die Krematorien zum letzten Element einer immer weiter 

perfektionierten, zynisch-brutalen Tötungsmaschinerie. Im späten 

19. Jahrhundert noch als Fanal von Zivilisation und Fortschritt 

gefeiert, gerieten die Krematorien nun – unter den Bedingungen der 

Diktatur – zum Instrument der Massenvernichtung und 

Spurenbeseitigung.  
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